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Vorwort

Das Buch wendet sich an Studierende und vermittelt ihnen Grundwissen 
im Zwangsvollstreckungsrecht. Es ist auch geeignet für Referendare, die 
einen Einstieg in dieses Rechtsgebiet suchen.

Das Zwangsvollstreckungsrecht beschäftigt sich mit der Frage, wie der 
Gläubiger seine privatrechtlichen Ansprüche gegen den Schuldner zwangs-
weise durchsetzen oder sichern kann. Es steht insofern in engerer Beziehung 
zum materiellen Recht als das Recht des Erkenntnisverfahrens und erschließt 
sich daher auch für Studierende leichter als letzteres.

Das Buch behandelt zum einen den Pf lichtstoff, der in den meisten Bun-
desländern die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung, die 
Arten der Zwangsvollstreckung und die Rechtsbehelfe (teils nur eine Aus-
wahl derselben) umfasst, sich teils aber auch auf den vorläufigen Rechtsschutz 
erstreckt. Für Studierende im Schwerpunktbereich gibt das Buch einen ersten erstreckt. Für Studierende im Schwerpunktbereich gibt das Buch einen ersten erstreckt. Für Studierende im Schwerpunktbereich gibt das Buch einen ersten erstreckt. Für Studierende im Schwerpunktbereich gibt das Buch einen ersten 
Überblick über die von ihnen zusätzlich zu beherrschenden Materien. Daher Überblick über die von ihnen zusätzlich zu beherrschenden Materien. Daher Überblick über die von ihnen zusätzlich zu beherrschenden Materien. Daher Überblick über die von ihnen zusätzlich zu beherrschenden Materien. Daher Überblick über die von ihnen zusätzlich zu beherrschenden Materien. Daher Überblick über die von ihnen zusätzlich zu beherrschenden Materien. Daher Überblick über die von ihnen zusätzlich zu beherrschenden Materien. Daher 
werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in werden etwa auch das Klauselverfahren und das Insolvenzrecht (letzteres in 
Grundzügen) erläutert.Grundzügen) erläutert.Grundzügen) erläutert.Grundzügen) erläutert.

Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Zur Arbeit mit dem Buch seien einige Hinweise gegeben: Die Beispiels-
fälle sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine  sind so aufgebaut, dass ein Sachverhalt geschildert wird und sich eine 
Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des Frage anschließt. Bitte versuchen Sie zunächst selbst, die Fallfrage anhand des 
Gesetzes zu lösen. Auch wenn Ihnen die ZPO noch nicht vertraut ist, lernen 
Sie so effektiver, als wenn Sie die Lösung und die zitierten Normen nur 
lesen. Das Hineindenken in die Fälle kostet Zeit, schult aber den Umgang 
mit  verschiedenen Sachverhalten und mit noch unbekannten Normen, auch 
etwa für die mündliche Prüfung. Hilfreich ist es, eine Skizze mit Beteiligten 
und Rechtsbeziehungen anzufertigen. Zudem üben Sie es, mit Fallfragen 
verschiedener Art umzugehen, was für Klausuren aus dem Zwangsvollstre-
ckungsrecht typisch ist (zum Beispiel: Ist die Zwangsvollstreckung zulässig? 
Kann sich der Dritte gegen die Vollstreckung wehren?). Wichtige Problem-
kreise sollten Sie vertieft erarbeiten, indem Sie besprochene Entscheidungen, 
Abschnitte aus größeren Lehrbüchern sowie einzelne der am Ende der Ka-
pitel gegebenen Literaturhinweise nachlesen.

Die systematischen Übersichten sollen zum Teil lediglich bestimmte 
Lerninhalte visuell veranschaulichen. Ganz überwiegend sollen sie gesetzli-
che Strukturen deutlich machen. Hier gilt, dass diejenigen Übersichten Ih-
nen am meisten helfen werden, die Sie sich selbst erarbeiten oder zumindest 
selbst rekonstruieren.
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Ihre Antworten auf die Kontrollfragen am Ende des jeweiligen Kapitels 
sollten Sie kurz stichwortartig notieren, bevor Sie im Anhang die Lösung 
nachlesen.

Hinweise dazu, wie bestimmte Probleme in der Klausur zu behandeln Klausur zu behandeln Klausur
sind, finden sich über das ganze Buch verstreut (s. im Sachregister unter 
„Klausur“). Zwei Musterklausuren mit Lösung enthält der Anhang des 
Buches.

Während der Entstehungszeit des Buches haben uns vor allem die Herren 
Wiss. Hilfskraft Markus Diekmann, Wiss. Mitarbeiter Eric Dorn und stud. jur.
David Schütte intensiv unterstütztDavid Schütte intensiv unterstütztDavid Schütte . Weitere Hinweise verdanken wir der kri-
tischen Lektüre des Manuskripts durch Herrn stud. jur. Dipl.-Rpf l. (FH) Jens 
Herrmann. Herr stud. jur. Christian Grunau und Frau stud. jur. Merle  Nikolai
haben sich der Druckfahnen angenommen, das Sachverzeichnis haben Frau 
Wiss. Mitarbeiterin Tabea Lotz und Herr stud. jur. Clemens Dembinski betreut. Clemens Dembinski betreut. Clemens Dembinski
Wir danken ihnen für ihren Einsatz.

Das Buch ist auf dem Gesetzesstand vom 30.6.2021. Ausbildungsrelevante 
Rechtsprechung und Literatur sind bis zum 30.6.2021 berücksichtigt.

Münster, im Juli 2021 Petra Pohlmann und Dominik SchäfersPetra Pohlmann und Dominik SchäfersPetra Pohlmann und Dominik Schäfers
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